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Die moderne Feuerbestattungshewegung
als Ausdruck eines neuen Lebensgefiihls *

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Wenn wir Anhinger der Feuerbestattung erneut auf einem inter-
nationalen Kongrel3 als Vertreter vieler Volker die Stimme fiir die
Anerkennung der modernen Feuerbestattung erheben, so geschieht
dies in dem Bewufltsein, daf} wir damit einen unserer Zeit gegebenen
Auftrag zu erfiillen haben.

Wir stellen keine Forderung, die unsere Mitmenschen, weder den
einzelnen noch den Staat, verpflichten sollen, die Feuerbestattung als
auch fiir sich personlich anzuerkennen bzw. durch gesetzliche Rege-
lung als alleinige Bestattungsart zu erzwingen. Was wir jedoch for-
dern, ist die gesellschaftliche Anerkennung der Feuerbestattung als
einer unbestrittenen Uebung der Totenbestattung, die gleichberech-
tigt neben anderen Bestattungsarten die notwendigen rechtlichen Si-
cherungen verlangen kann.

Unser Kongref3 dient nicht nur einem Erfahrungsaustausch iiber
den augenblicklichen Stand der Feuerbestattung in den einzelnen
Lindern, sondern sollte dariiber hinaus versuchen, den Griinden der
unterschiedlichen Entwicklung der Bewegung in den Nationen nach-
zugehen. Wenn es uns geldnge, dabei zu einer mehr und mehr aner-
kannten Methode der Durchsetzung unserer Ziele zu kommen, so wi-
ren die internationalen Tagungen ein stetiger Impuls zu neuen Erfol-
gen. Wohl wissen wir, daf sich keine allgemein verbindliche Regel
fiir alle Vélker aufstellen 1d63t, da deren gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Struktur unterschiedlich ist und ihre geistige Situation
besondere Beachtung erfordert.

Trotzdem glaube ich, daB3 wir Feuerbestatter darin einig gehen, dal3
folgende Voraussetzungen zur Ausarbeitung unserer Idee grundsiitz-
lich gegeben sein miissen.

1. Das Gefiihl des Abscheus, einen geliebten Menschen der Verwe-
sung preiszugeben, und der Sehnsucht, sich durch die lichte, reine
Flamme in Leben und Tod zu verkléren.

* Vortrag, gehalten von Oberregierungsrat Albert Heuer, Hannover, am Inter-
nationalen KongreB fiir Feuerbestattung in Oslo, vom 24.—26. Mai 1954.
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2. Das BewuBtsein der Souverinitit des Individuums iiber sein Leben
und abschlieBend auch iiber seine Bestattungsart selbstverantwort-
lich zu entscheiden.

3. Die Schaffung einer diesem Gefiihl entsprechenden #sthetischen
Eindscherungseinrichtung, die mit fortschreitender Technik durch
die indirekte Verbrennung gesichert wurde.

4. Die rechtliche Sicherung der Durchfithrung der Kremation durch
eine staatliche Regelung der personellen, hygienischen und kom-
munalpolitischen Belange.

5. Den Schutz der Bekenner der Feuerbestattung vor gesellschaft-
licher Diffamierung und Einschiichterung.

6. Die Unterstiitzung der Hinterbliebenen bei der Abwicklung der
plétzlich und kurzfristig im Zusammenhang mit einer Feuerbe-
stattung anfallenden Aufgaben durch Feuerbestattungsvereine als
Triger dieser Idee.

Diese sechs Thesen folgen im wesentlichen zeitlich aufeinander,
da sie sich gegenseitig bedingen. Das eine ist die Ursache des an-
deren und damit Voraussetzung des niichsten. Dabei ist diese Ent-
wicklung jedoch nicht zwangsldufig. Vielmehr unterliegt sie den man-
nigfaltigsten férdernden oder hemmenden Faktoren. Diese zu erken-
nen und uns nutzbar zu machen, sollte das Ergebnis unserer Tagung
sein.

L

Ich glaube feststellen zu konnen, dal3 am Anfang unserer Bewe-
gung eine tiefe Sehnsucht nach einer wiirdigeren Art der Bestattung
stand, als sie uns mit dem dunklen Erdgrab iiberliefert wurde.

Fiir uns ist die Abkehr von der finsteren Gruft und das Hinein-
schreiten durch das helle Tor der Flammen ein echtes Zeichen und
ein Bekenntnis zu einer lichteren, reineren Welt. Darum sind es nicht
Erwidgungen der Niitzlichkeit und zivilisatorischer Vorteile, die uns
in den ideellen Vereinen zusammengefiihrt haben, sondern das ge-
meinsame Streben, auch im Tode ein der Wiirde des Menschenge-
schlechtes gemif3es Aufgehen in die Ewigkeit zu finden.

Ein neues, bisher ungeahntes Lebensgefiihl stromt seit 300 Jahren
den geistigen Kriften Europas zu. Ihre Kinder erfaBten die Fiille der
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Welt und erkannten in ihrer Einheit auch zugleich ihre eigene Gebor-
genheit. Sie erschraken nicht mehr vor der Vernichtung der leib-
lichen Hiille, sie bekannten sich zum Wandel alles Lebendigen im
ewigen Kommen und Gehen. Der Tod hatte seinen apokalyptischen
Schrecken verloren, er war eingebaut in das eherne Gesetz des Wer-
dens und Vergehens. Wie die aufgehende Sonne zuerst die empor-
ragenden Gipfel der Berge erleuchtet und erst spiiter die tiefen Tiler
der Niederungen mit strahlendem Licht erfiillt, so breitet sich auch
dieses neue Lebensgefiihl langsam aber stetig unter uns Menschen aus.
Es ist der geistige Grund, der uns alle verbindet und daher unser
stirkster Bundesgenosse.

IL

Ein geistiger Proze3, dessen Auswirkungen selbst die geheiligten
Uebungen, wie es die Gebrduche der Totenehrung nun einmal sind,
verindert, geht iiber die Jahrhundertwende. Zaghaft und verdeckt
meldeten sich die ersten Stimmen unserer zum Teil der Vergessenheit
anheimgefallenen Vorkdmpfer. Tapfere und souverine Geister waren
es, die den Mut hatten, an diesen alten Ordnungen zu riitteln. Das
gefestigte Welthild des Mittelalters war bereits in sich zusammenge-
brochen, als die Erde, aus ihrem Mittelpunkt gestof3en, in einer hiohe-
ren Einheit aufgehen mufite. Als erst der Mensch die ernste Frage
nach seinem eigenen Standpunkt im Reich des Kosmos stellte, muflte
er auch von sich bekennen, daf3 ihm seine Stellung in der Natur nicht
als fertigem Wesen geschenkt wurde, sondern dal3 er sie auf einer
Stufenleiter in stetiger Entwicklung und Vervollkommnung iiber tie-
rische Bereiche hinaus erworben hat.

Das prometheische Licht der Erkenntnis des Rechtes aller Men-
schen auf Glaubens- und Gewissensfreiheit um der Wiirde des Men-
schen selbst willen, gab ihm mit dem Recht der Selbstbestimmung
auch die Pflicht der Selbstverantwortung. In diesem Gefiihl der Sou-
verdnitit sind auch wir Anhinger der Feuerbestattung eine, wenn
auch spite Welle dieser groBen Bewegung. Der Beginn der Geschichte
der modernen Feuerbestattung fiithrt auf die weltoffenen Geister zu-
riick, die den Mut hatten, nicht nur die Fragen ihres Lebens, son-
dern auch die durch Uebung und kirchliche Ordnung sanktionierten
Gebriuche iiber den Tod hinaus zu formen.

Daher wird auch heute noch die Feuerbestattung vorerst von de-
nen erkannt und gefordert, die selbstindig denken und den Mut zum
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Bekenntnis haben, auch wenn sie in der Enge herkémmlichen Brauch-
tums Verdéchtigungen und gesellschaftlichem Boykott ausgesetzt wer-
den. Die Sicherung der Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Fe-
stigung der demokratischen Grundordnungen bilden daher die zweite
Voraussetzung zur erfolgreichen Durchsetzung unserer Ziele.

II1.

Eine auBerordentliche Schwierigkeit galt es jedoch gerade fiir die-
jenigen zu iiberwinden, die wohl das dunkle Erdgrab verwarfen, sich
aber nicht dazu verstehen konnten, den Leib der zehrenden Flamme
eines HolzstoBes direkt zu iibergeben, wie es vor Zeiten iiblich war
und heute noch in Indien geiibt wird. Unser geldutertes Gefiihl fiir
die Unantastbarkeit der menschlichen Gestalt muBlte vor dieser pri-
mitiven Form der Ein&scherung zuriickschrecken. Erst nach der Er-
findung des Schneiderschen Ofens und seiner erfolgreichen Erpro-
bung wurde die Bahn endlich frei, um fiir eine wiirdige Feuerbestat-
tung werben zu koénnen. Die helle, lichte Glut eines modernen Ofens
lost nicht nur den irdischen Kérper in kurzer Frist in seine leichten
und schweren Elemente auf, er hinterldf3t uns als dingliches Unter-
pfand unserer Liebe und Verehrung die Urne mit den unzerstorten
Resten des verginglichen Leibes.

Wer heute ein modernes Krematorium betritt und nach der Feier-
halle auch die Feuerstitte besichtigt, die gleichfalls in architekto-
nischer Feierlichkeit gehalten ist, ja wer selbst einer Ein&dscherung
unmittelbar beigewohnt hat, der kann sich der Erhabenheit des
Ueberganges von der sichtbaren in die unsichtbare Welt der Wirk-
lichkeit nicht entziehen. Voller Weihe und Ergriffenheit wird er hier
von dem Atem der Ewigkeit erfiillt.

IV.

Nachdem diese ersten drei Voraussetzungen mit der seelischen Be-
reitschaft und intellektuellen Forderung, sowie der Ueberwindung
der technischen Schwierigkeit des Verbrennungsvorganges erfiillt wa-
ren, begann der zihe, aber erfolgreiche Kampf der ideellen Vereine
um die Gewinnung der Oeffentlichkeit, insbesondere der Presse und
der Parlamentarier, zur Schaffung einer Rechtsordnung, die die Kre-
mation erlaubte und ihr die mannigfaltigen Erschwernisse und Schi-
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kanen aus dem Wege rdumen muflte, wenn endlich eine Verwirkli-
chung der Idee erfolgen sollte.

Es ist hier nicht der Ort, den Leidensweg aufzuzeigen, den die
Kundgebungen und Petitionen, die Gesetzentwiirfe und die Revi-
sionen der Regierungsvorlagen im Laufe der letzten 50 Jahre in den
Lindern Europas und insbhesondere den Bundesstaaten Deutschlands
genommen haben. Gerade bei uns war die Verschiedenartigkeit der
geltenden Bestimmungen und Ausfithrungsverordnungen iiber die
Feststellung und Anerkennung «letztwilliger Verfiigungen» zur Ein-
dscherung, die amtsirztliche Totenschau, die gesicherte Ueberfiih-
rung und Eindscherung, die Inbetriebnahme von Krematorien, die
Errichtung von Kolumbarien und Urnenhainen so grof3, daB3 Ueber-
fithrungen von Land zu Land zu den wenigen, damals vorhandenen
Feuerhallen nicht nur sehr kostspielig waren, sondern auch durch die
Willkiir der Rechtsauslegung systematisch behindert wurden. So
mublte in PreuBlen das erste Krematorium in der Stadt Hagen, das
aus eigenen Mitteln der Feuerbestattungsanhinger errichtet worden
war, sieben Jahre lang unbenutzt stehen, bis dann im Jahre 1911 das
hartumkidmpfte Gesetz die Kremation auch in diesem groften Lande
Deutschlands freigab. Vorbildlich und fortschrittlich ging dagegen
das kleine Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha allen Kulturstaaten mit
der Errichtung des ersten modernen Krematoriums voran, bis endlich
im Jahre 1937 fiir das gesamte Reichsgebiet Deutschlands ein allge-
mein verbindliches Feuerbestattungsgesetz geschaffen wurde.

Damit war endgiiltig der Weg zu einer sicheren und stetigen Wei-
terentwicklung freigegeben. Wir gedenken an dieser Stelle und zu die-
ser Stunde in Dankbarkeit und Verehrung der Mianner und Frauen,
die, unbeirrt durch alle Widerstinde und Riickschldge, trotz groBer
materieller und personlicher Opfer das Ziel der gesetzlichen Gleich-
berechtigung der Feuer- gegeniiber der Erdbestattung durchgesetzt
haben.

V.

Ich glaube, das bisher Aufgezeigte wird mit geringen Abwandlun-
gen der rote Faden der geschichtlichen Entwicklung der Feuerbestat-
tung aller Linder sein. Groe Unterschiedlichkeiten ergeben sich je-
doch aus dem weiteren Verlauf unserer Bewegung.

In Landern mit rein oder iiberwiegend evangelischer Bevilkerung,
wie in den skandinavischen Staaten und England, fand die Idee der
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Feuerehrung keine geschlossen gefithrte Gegnerschaft. Hier begann
ein edler Wettstreit der Auffassungen iiber die wiirdigste Art der Be-
stattung. In rein katholischen oder von dieser Kirche wesentlich be-
einflulten Landern erwuchs mit zunehmender Erstarkung des 6ffent-
lichen Interesses an der Feuerbestattung ein zur Zeit unversshnlicher
Gegner.

Wohl wissen wir, daf3 kein dogmatischer Lehrsatz der Leichenver-
brennung entgegensteht. Die katholische Kirche selbst gesteht zu, da3
es sich hierbei nicht um eine zentrale Glaubensfrage handelt. Aber
trotzdem verweigert sie ihren Anhingern ein kirchliches Begribnis,
und verbietet schon zu Lebzeiten unter Androhung von Strafen die
Mitgliedschaft in Feuerbestattungsvereinen.

Meine Damen und Herren! Wir konnen Thnen Dokumente vorlegen,
aus denen Sie ersehen wiirden, welchen Gewissenszwang der untere
Klerus personlich selbst bis zum Totenbett gegen die Anhinger unse-
rer Bewegung ausiibt. Wir haben Beweise, dal3 erpresserische Ver-
suche gegen Angehorige und hilflose Sterbende bereits zur gewohn-
lichen Praxis der Erreichnung des Widerrufes entwickelt worden sind.
Mit Emporung stellen wir fest, dall hier das Christentum des Naza-
reners, das auf Liebe und Duldsamkeit aufgebaut werden sollte, zu
machtpolitischen Zwecken miBBbraucht wird. Die Kirche rechtfertigt
ihre Abwehr mit der Feststellung, dafl anfangs die Kreise der Frei-
maurer und Freidenker sich dieser neuen Bestattungsform bedient
hitten und weiter propagierten, um damit den Glauben an die leib-
liche Auferstehung zu bekédmpfen. Wir fragen, warum hat sich die
katholische Kirche diese Hinneigung von Millionen Menschen zu
einer wiirdigeren Bestattungsform nicht selbst zunutze gemacht, wenn
es sich dabei wirklich nicht um einen Gegensatz zu ihren Glaubens-
lehren handelte.

Wir wissen, daB3 auch die Zeit einmal kommen wird, wo sie den
Widerstand gegen die Feuerbestattungsidee, die aus einer echten sitt-
lichen Bewegung geboren wurde, aufgeben und die Feuerbestattung
freigeben wird, wie es die evangelischen Kirchen nach kurzer Besin-
nung bereits getan haben.

Als Feuerbestatter suchen wir keinen Kampf mit der katholischen
Kirche, aber wir werden ihr doch mannlich widerstehen, wo sie uns
das unveriduBerliche Recht der freien Selbstbestimmung iiber unseren
Korper streitig machen mochte.
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VL

Um diesen Prozel3 der Ueberwindung von Vorurteilen und der ge-
sellschaftlichen Diffamierung abzukiirzen, haben wir in Deutschland
und Oesterreich neue Wege beschritten. Wir haben erkannt, da3 der
einzelne Mensch, auf sich selbst gestellt, nicht geniigend Widerstand
gegen eine gesellschaftlich gefestigte Macht, wie sie die katholische
Kirche darstellt, aufbringen kann, und nicht standhélt, wenn den Ab-
lebenden und Hinterbliebenen nicht eine gleich starke Stiitze durch
eine wohlorganisierte Gemeinschaft Gleichgesinnter gegeben wird.

Gerade in den Tagen der Krankheit und des Todes ist der Mensch
am widerstandslosesten und daher am leichtesten zu beeinflussen.
Ihm hier das BewuBtsein des Schutzes zu geben, ist den ideellen Ver-
einen mit ehrenamtlichen Vertretungen nicht méglich. Erst durch
die Zusammenfassung aller ideologischen, wirtschaftlichen und or-
ganisatorischen Krifte in einer Feuerbestattungsversicherung gelang
es uns, nicht nur die Werbung aus dem begrenzten Kreis der geistig
Fithrenden und Intellektuellen in die breiten Massen des Mittel-
standes und der wirtschaftlich abhingigen Arbeiterschaft hinauszu-
tragen, sondern durch systematisch gelenkte Propaganda in die ka-
tholisch beherrschten Gebiete mit reprisentativen Gebduden und der
Gewinnung gesellschaftlicher Positionen vorzustoBlen.

Durch die Uebernahme bzw. Zuweisung unserer Bestattungen an
uns nahestehende Unternehmungen wird zugleich eine preiswerte und
wiirdige Durchfithrung der Bestattungen gesichert. Es ist dadurch
ausgeschlossen, dal3 Lassigkeit oder Gegnerschaft die Trauerfeiern
und die Beisetzungen herabsetzen konnten. Seit zwei Jahren bemii-
hen wir uns aullerdem, fiir die Pfarrer und Sprecher in den Abschieds-
feiern durch Arbeitsgemeinschaft und Rundbriefe ein gutes Riist-
zeug fiir sinnvolle Feuerehrungen zu stellen.

Wir werben nicht allein mehr durch das Wort, sondern weit mehr
schon durch unser Werk. Durch besondere Totengedenkfeiern sind
wir aus dem geistigen Bereich Deutschlands nicht mehr fortzudenken.
Die Feuerbestattung ist eine Wirklichkeit, die weiterwirken wird,
auch wenn wir dermaleinst nicht mehr sind.

Wir haben uns zum Fortschritt bekannt und tragen das Banner
der Zukunft. Unser Gefiihl zum Leben und zum Tode griindet sich
in dem tiefen Glauben an die Einheit in der Wandlung aller Wirklich-
keit. Und ist die Wahrheit des Wachsens und Vergehens und des Ge-
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haltenseins im gottlichen Urgrund zur Selbstverstindlichkeit alles
menschlichen Verstehens und Begreifens geworden. So kénnen wir
Feuerbestatter auch auf diesem Kongref3 in der Notzeit der Mensch-
heit nichts anderes als auch unsere Stimme erheben fiir die Freiheit
des Individuums, sich nach eigenem Gewissen zu entscheiden.

Wer uns dieses Recht streitig machen wollte, verrdt das Erbe der
europiischen Kultur. Wer fiir die Freiheit eintritt, wer Diktatur und
Vermassung bekdmpfen will, muB sich zur Fahne der Toleranz be-
kennen, denn die Freiheit ist unteilbar.

Internationaler Kongrefi fiir Psychotherapie
in Ziirich

Vom 20. bis zum 24. Juli fand in Ziirich der «Internationale Kon-
ereld fiir Psychotherapie» statt, zu dem sich ca. 1000 Psychiater, Psy-
chotherapeuten und Psychologen aus den verschiedensten Lindern
der Welt vereinigten. Das Thema des Kongresses, an dem gegen neun-
zig Referate gehalten wurden, war: «Die Uebertragung in der Psycho-
therapie»; alle Schulen, Richtungen und Standpunkte der gegenwir-
tigen Psychotherapie waren aufgefordert worden, zum sogenannten
Uebertragungsphdnomen Stellung zu nehmen, um dadurch die psy-
chotherapeutische Grundsituation einer Kldrung niher zu bringen.
Sigmund Freud, der den Begriff der Uebertragung prigte, verstand
darunter eine Gefiihlsbeziehung zwischen Patient und Therapeut, in
der ersterer Gefithle zum Ausdruck bringt, die er in seiner Kindheit
vor allem in bezug auf Mutter und Vater erworben hat. In den An-
fingen der Psychoanalyse dachte man, dall das Aufdecken von unbe-
wullten Erlebnissen oder Komplexen, vergessenen Kindheitserinne-
rungen usw. dem seelisch kranken Menschen zur Gesundung verhalf;
Freud erkannte aber bald, daf3 der eigentliche Motor des seelischen
Gesundungsprozesses die Beziehung zum Therapeuten war, die ge-
fithlsmiBige Bindung des Patienten an seinen Arzt, die es ihm er-
moglichte, sein Denken und Fiihlen neu zu gestalten. Von dieser Ein-
sicht ausgehend, formulierte Freud, dal3 die Uebertragung der Grund-
pfeiler der psychoanalytischen Therapie sei, und er und seine Schii-
ler wandten diesem Phinomen ihr besonderes Interesse zu, sodall in
den letzten Jahrzehnten zahlreiche Arbeiten iiber dieses Thema er-
schienen. Die hohe Bedeutung, die der Uebertragung in der tiefen-



	Die moderne Feuerbestattungsbewegung als Ausdruck eines neuen Lebensgefühls

